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HAFTUNGSAUSSCHLUSS | Die in dieser Ausgabe stehenden Texte sind nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Komplexität und der stän-
dige Wandel der Rechtsmaterie machen es jedoch notwendig, Haftung und Ge-
währ auszuschließen.

Steuerinformationen  
für Juli 2016
Das Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens ist nach der 
Zustimmung des Bundesrates vom 17.6.2016 in „trockenen Tüchern“. Wich-
tige Neuregelungen werden vorgestellt.

Darüber hinaus ist in diesem Monat auf folgende Aspekte hinzuweisen: 

�� Vermieten Steuerpflichtige Ferienwohnungen, sind sie gut beraten, sich 
keine zeitweise Selbstnutzung vorzubehalten. Denn nur dann erkennt das 
Finanzamt dauerhafte Verluste ohne Überschussprognose an. Zwar hat 
das Finanzgericht Köln nun entschieden, dass eine zunächst mögliche 
Selbstnutzung später (steuerunschädlich) ausgeschlossen werden kann. 
Höchstrichterlich gefestigt ist diese Sichtweise aber nicht.

�� Viele Bausparer haben noch hochverzinsliche Bausparverträge. Ange-
sichts der Niedrigzinsphase gehen die Bausparkassen nun vermehrt dazu 
über, diese Altverträge zu kündigen. Dass eine Kündigung aber nicht immer 
rechtens ist, zeigen zwei Urteile des Oberlandesgerichts Stuttgart.

�� Bebaut ein Unternehmer ein betrieblich genutztes Grundstück, das ihm 
zusammen mit seinem Ehegatten gehört, können sich steuerliche Vorteile 
im Hinblick auf die Abschreibungen ergeben. Dies gilt nach einer Ent-
scheidung des Bundesfinanzhofs in den Fällen, in denen die Ehegatten das 
gemeinsame Grundstück später unentgeltlich auf ihren Sohn übertragen, 
der den Betrieb fortführt.

Diese und weitere interessante Informationen finden Sie in der Ausgabe für 
Juli 2016. Viel Spaß beim Lesen!
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ALLE STEUERZAHLER

Bundesrat stimmt dem Gesetz zur Modernisierung  
des Besteuerungsverfahrens zu

| Der Bundesrat hat dem Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens am 17.6.2016 
zugestimmt, sodass es nach der Unterzeichnung des Bundespräsidenten im Bundesgesetzblatt 
verkündet werden kann. Wichtige Neuregelungen werden auszugsweise vorgestellt. |

Automationsgestützte Bearbeitung

Finanzbehörden können z. B. Steuerfestsetzun-
gen ausschließlich automationsgestützt vor-
nehmen, soweit kein Anlass dazu besteht, den 
Einzelfall durch Amtsträger zu bearbeiten. 

Ein Anlass zur Bearbeitung liegt insbesondere 
dann vor, wenn der Steuerpflichtige Angaben, 
die nach seiner Auffassung Anlass für eine Be-
arbeitung durch Amtsträger sind, in einem da-
für vorgesehenen Abschnitt oder Datenfeld der 
Steuererklärung macht (sogenanntes qualifi-
ziertes Freitextfeld).

Elektronische Kommunikation

Die Bundesregierung möchte die elek tronische 
Kommunikation ausbauen. Dies zeigt sich z. B. 
an folgenden Regelungen: 

�� Verwaltungsakte (z. B. Steuerbescheide) kön-
nen mit Einwilligung des Beteiligten oder der 
von ihm bevollmächtigten Person bekannt ge-
geben werden, indem sie zum Datenabruf 
durch Datenfernübertragung bereitgestellt 
werden. 

�� Dem Gläubiger der Kapitalerträge kann seine 
Steuerbescheinigung elektronisch übersandt 
werden. Sie ist ihm aber weiterhin in Papier-
form zuzusenden, wenn er es verlangt.

Steuererklärungsfristen

Nicht steuerlich beratene Steuerpflichtige er-
halten zwei Monate mehr Zeit für die Erstellung 
bzw. Abgabe der Steuererklärung. Das heißt, 
die Abgabefrist wurde vom 31.5. des Folgejah-
res auf den 31.7. verlängert. Auch für von einem 
Steuerberater angefertigte Erklärungen wurde 
die Frist um zwei Monate verlängert (vom 31.12. 
des Folgejahres auf Ende Februar des Zweitfol-
gejahres).

Beachten Sie | In bestimmten Fällen kann das 
Finanzamt anordnen, dass Erklärungen vor Ende 
Februar des Zweitfolgejahres abzugeben sind. 
Die Abgabefrist beträgt dann vier Monate nach 
Bekanntgabe der Anordnung.

�◼ Beispiel

Die Veranlagung hat für den vorangegangenen 
Veranlagungszeitraum zu einer Abschlusszah-
lung von mindestens 25 % der festgesetzten 
Steuer oder mehr als 10.000 EUR geführt.

Verspätungszuschlag

Die Regelungen zum Verspätungszuschlag 
wurden insgesamt neu gefasst. Erfreulich: Im 
Vergleich zum Regierungsentwurf wurde hier 
nachgebessert. So fällt der Verspätungszu-
schlag bei einer Steuerfestsetzung von 0 EUR 
oder in Erstattungsfällen nicht automatisch an. 
Eine Sanktion liegt vielmehr im Ermessen der 
Finanzverwaltung. Ferner wurde der Mindest-
verspätungszuschlag von monatlich 50 EUR auf 
25 EUR reduziert.

Zudem ist eine Billigkeitsregelung für solche 
Fälle enthalten, in denen Steuerpflichtige bis 
zum Zugang einer nach Ablauf der allgemeinen 
Erklärungsfrist versandten Aufforderung zur 
Abgabe einer Steuererklärung davon ausgehen 
konnten, nicht zur Abgabe verpflichtet zu sein 
(z. B. Rentner). Hier soll der Verspätungszu-
schlag erst vom Ablauf der in der Aufforderung 
bezeichneten Erklärungsfrist an berechnet 
werden. 

Datenübermittlung durch Dritte

Viele Daten, die in der Einkommensteuererklä-
rung anzugeben sind, liegen dem Finanzamt we-
gen entsprechender Datenübermittlungen Drit-
ter (z. B. Mitteilungen der Arbeitgeber und der 
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Kranken- oder Rentenversicherung) vor. Künftig 
können Steuerpflichtige auf eine eigenständige 
Deklaration dieser Daten verzichten. Die von 
dritter Seite übermittelten Daten gelten dann als 
vom Steuerpflichtigen angegebene Daten. 

Stellt sich nach dem Erlass des Steuerbe-
scheids heraus, dass diese Daten zuungunsten 
des Steuerpflichtigen falsch waren, ist der 
Steuerbescheid zugunsten des Steuerpflichti-
gen aufzuheben oder zu ändern.

Beachten Sie | Dem Steuerpflichtigen steht es 
aber nach wie vor frei, in der Steuererklärung 
eigene Angaben zu machen. Weichen diese An-
gaben von den von dritter Seite übermittelten 
Daten ab, muss der Steuerfall durch einen 
Amtsträger geprüft werden.

Belegvorhaltepflichten

Belegvorlagepflichten werden (weitestgehend) 
in Belegvorhaltepflichten mit risikoorientier-
ter Anforderung durch die Finanzverwaltung 
umgewandelt. Beispielsweise muss die Zu-
wendungsbescheinigung für Spenden erst auf 
Anforderung der Finanzverwaltung vorgelegt 
werden. Willigt der Steuerpflichtige ein, kann 
sogar auf die Belegvorhaltepflicht verzichtet 
werden, wenn der Zuwendungsempfänger die 
Zuwendung direkt elektronisch an die Finanz-
verwaltung meldet. 

Beachten Sie | Die Aufbewahrungsfrist be-
trägt ein Jahr nach Bekanntgabe der Steuer-
festsetzung.

Ermittlung der Herstellungskosten

Hinsichtlich des Umfangs der zu aktivierenden 
Herstellungskosten wurde ein steuerliches 
Wahlrecht gesetzlich verankert. Konkret geht 
es um folgende Aufwendungen: 

�� angemessene Teile der Kosten der allgemei-
nen Verwaltung sowie angemessene Auf-
wendungen für soziale Einrichtungen des 
Betriebs, für freiwillige soziale Leistungen 
und für die betriebliche Altersversorgung. 

Beachten Sie | Bilanzierende Steuerpflichtige 
müssen das Wahlrecht durch den Übereinstim-
mungsvorbehalt in Handels- und Steuerbilanz 
einheitlich ausüben.

Inkrafttreten

Das Gesetz tritt weitestgehend zum 1.1.2017 in 
Kraft. Allerdings sind zahlreiche Anwendungs-
regelungen zu beachten. Zum Beispiel sind die 
Regelungen zum Verspätungszuschlag grund-
sätzlich erstmals auf Steuererklärungen anzu-
wenden, die nach dem 31.12.2018 einzureichen 
sind. Die verlängerten Abgabefristen für Steu-
ererklärungen gelten erstmals für Besteue-
rungszeiträume, die nach dem 31.12.2017 be-
ginnen.

Quelle | Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfah-

rens, BR-Drs. 255/16 (B) vom 17.6.2016

ALLE STEUERZAHLER

Heimunterbringung: Wann sind die Kosten als  
außergewöhnliche Belastung abzugsfähig?

| Die Aufwendungen einer Heimunterbringung sind nicht als außergewöhnliche Belastungen abzieh-
bar, wenn ein Steuerpflichtiger nur aus Altersgründen in ein Altenheim umgezogen ist und erst wäh-
rend des Heimaufenthalts krank und pflegebedürftig wird. Allein durch eine Einordnung in die Pflege-
stufe I verlieren die Aufwendungen nicht ihren Charakter als übliche Aufwendungen der Lebensfüh-
rung, so das Finanzgericht Niedersachsen. |

Allerdings können die Voraussetzungen für den 
Abzug als außergewöhnliche Belastungen auch 
bei einer Heimunterbringung ausnahmsweise 

erfüllt sein – und zwar dann, wenn der Aufent-
halt ausschließlich durch eine Krankheit veran-
lasst ist. Zu den Krankheitskosten gehören 
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nämlich nicht nur Aufwendungen für medizini-
sche Leistungen im engeren Sinn, sondern 
auch solche für eine krankheitsbedingte Unter-
bringung. 

Beachten Sie | Das Finanzgericht hat die Revi-
sion zur Fortbildung des Rechts zugelassen, da 
der Bundesfinanzhof in einem Urteil aus 2010 
ausdrücklich offengelassen hat, ob die Kosten 
einer Heimunterbringung auch dann zu berück-
sichtigen sind, wenn ein Steuerpflichtiger erst 
nach dem Umzug in das Altenheim krank und 

pflegebedürftig geworden ist. Ferner ließen die 
Richter offen, ob und ggf. ab welcher Pflegestufe 
die Kosten für die Unterbringung eines pflegebe-
dürftigen Steuerpflichtigen in einem Altenheim 
aus tatsächlichen Gründen zwangsläufig ent-
standen sind. Da die Revision inzwischen anhän-
gig ist, können geeignete Fälle über einen Ein-
spruch offengehalten werden.

Quelle | FG Niedersachsen, Urteil vom 15.12.2015, Az. 12 K 

206/14, Rev. BFH Az. VI R 3/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 

146742; BFH-Urteil vom 15.4.2010, Az. VI R 51/09

ALLE STEUERZAHLER

Erbschaftsteuerbefreiung für Familienheime fällt  
bei Eigentumsübertragung rückwirkend weg

| Nutzt ein Erbe das Familienheim des Erblassers zu eigenen Wohnzwecken, fällt die Erbschaft-
steuerbefreiung rückwirkend weg, wenn der Erbe die Immobilie seinen Kindern innerhalb von zehn 
Jahren nach dem Erbfall überträgt, sie aber weiterhin per Nießbrauch nutzt. Diese Auffassung ver-
tritt das Finanzgericht Hessen. |

Hintergrund

Die vom Erblasser zuvor selbst genutzte Wohn- 
immobilie kann erbschaftsteuerfrei vererbt 
werden, wenn das Familienheim vom Ehegatten 
bzw. eingetragenen Lebenspartner weitere 
zehn Jahre lang bewohnt wird. Erben Kinder 
oder Enkel (verstorbener Kinder), ist darüber 
hinaus zu beachten, dass die Steuerbefreiung 
auf eine Wohnfläche von 200 m2 begrenzt ist. 
Wird die Grenze überschritten, unterliegt der 
übersteigende Teil der Erbschaftsteuer. 

Die Steuerbefreiung fällt mit Wirkung für die 
Vergangenheit weg, wenn der Erwerber das Fa-
milienheim innerhalb von zehn Jahren nach 
dem Erwerb nicht mehr zu Wohnzwecken 
selbst nutzt, es sei denn, er ist aus zwingenden 
Gründen an einer Selbstnutzung zu eigenen 
Wohnzwecken gehindert.

Aktuelle Entscheidung

Zunächst stellte das Finanzgericht Hessen her-
aus, dass der gesetzliche Wortlaut die Beibe-
haltung der Eigentümerstellung nicht vorgibt. 
Allerdings, so das Finanzgericht, spricht die 

über den Wortlaut hinausgehende Auslegung 
dafür, dass die Steuerbefreiung voraussetzt, 
dass während eines Zeitraums von zehn Jahren 
nach dem Erwerb das Familienheim nicht nur 
vom Erwerber bewohnt wird, sondern auch das 
Eigentum bei diesem verbleibt.

Da eine Steuerbefreiung nur dann zu gewähren 
ist, wenn der Erwerb des Eigentums und die tat-
sächliche Nutzung zu Wohnzwecken zusam-
menfallen, ist nach Überzeugung des Finanzge-
richts eine Nachversteuerung regelmäßig vor-
zunehmen, wenn eines der beiden Tatbestands-
merkmale entfällt. Anhaltspunkte dafür, dass 
dem Gesetzgeber im Rahmen der Nachversteu-
erung das Merkmal des Eigentums verzichtbar 
erschien, während er am Merkmal des Wohnens 
festgehalten hat, sind nicht ersichtlich.

Beachten Sie | Das Finanzgericht Hessen hat 
die Revision wegen der grundsätzlichen Bedeu-
tung der Rechtssache und zur Fortbildung des 
Rechts zugelassen.

Quelle | FG Hessen, Urteil vom 15.2.2016, Az. 1 K 2275/15, unter 

www.iww.de, Abruf-Nr. 185719
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VERMIETER

Aktuelles zur vorbehaltenen Selbstnutzung  
bei vermieteten Ferienwohnungen 

| Vermieten Steuerpflichtige Ferienwohnungen, sind sie gut beraten, sich keine zeitweise Selbstnut-
zung vorzubehalten. Denn nur dann erkennt das Finanzamt (dauerhafte) Verluste ohne Überschuss-
prognose an. In diesem Zusammenhang musste das Finanzgericht Köln über folgende Frage ent-
scheiden: Welche Auswirkungen hat eine zunächst mögliche Selbstnutzung, wenn diese später aus-
geschlossen wird? |

Vorbemerkungen

Bei dauerhafter Vermietung eines bebauten, 
Wohnzwecken dienenden Grundstücks ist auch 
bei dauerhaft erzielten Verlusten regelmäßig 
von einer Einkünfteerzielungsabsicht auszuge-
hen, ohne dass es einer zu erstellenden Über-
schussprognose (grundsätzlich für einen Zeit-
raum von 30 Jahren) bedarf.

Bei der Vermietung von Ferienwohnungen sind 
weitere Punkte zu beherzigen: Eine Einkünfteer-
zielungsabsicht kann nur unterstellt werden, 
wenn die Ferienwohnung im ganzen Jahr – bis 
auf ortsübliche Leerstandszeiten – an wech-
selnde Feriengäste vermietet und nicht für eine 
(zeitweise) Selbstnutzung vorgehalten wird. Ob 
der Steuerpflichtige von seinem Eigennutzungs-
recht Gebrauch macht, ist insoweit unerheblich.

Zudem darf die ortsübliche Vermietungszeit 
von Ferienwohnungen – ohne dass Vermie-
tungshindernisse gegeben sind – nicht erheb-
lich unterschritten werden. Die Unterschrei-
tensgrenze liegt bei mindestens 25 %. 

Nachträglicher Verzicht  
auf Selbstnutzung

Im Streitfall des Finanzgerichts Köln hatte ein 
Ehepaar 1999 ein Ferienhaus erworben und hier-
für einen Gästevermittlungsvertrag über zehn 
Jahre abgeschlossen. Dieser sah die Selbstnut-

zung für max. vier Wochen im Jahr vor. Diese 
Möglichkeit wurde 2000 ausgeschlossen und 
aus dem Vertrag aus 1999 gestrichen. 

Der Streitfall befand sich nach dem zurückver-
weisenden Revisionsurteil des Bundesfinanz-
hofs im 2. Rechtsgang. Erstaunlicherweise legte 
das Ehepaar erst hier die „Zusatzvereinbarung“ 
bzw. den Änderungsvertrag vor.  

Das Finanzgericht erkannte die Verluste für die 
Streitjahre 2004 und 2005 an. Eine Überprüfung 
der Einkünfteerzielungsabsicht anhand einer 
Überschussprognose war nach Ansicht der 
Richter nicht angezeigt, weil das Ehepaar die 
Selbstnutzung der Ferienwohnung in einer Er-
gänzungsvereinbarung ausgeschlossen hatte. 

PRAXISHINWEIS | Das Urteil ist trotz Revisi-
onszulassung rechtskräftig geworden. Es hätte 
sicherlich der Rechtssicherheit gedient, wenn 
der Bundesfinanzhof Gelegenheit bekommen 
hätte, Stellung zu nehmen. 

Es sollte auch bedacht werden, dass das Finanz-
amt überprüfen wird, ob es sich um eine nach-
träglich geschlossene oder nur um eine fingierte 
Vereinbarung handelt. In letzterem Fall dürfte 
der Vorgang eine strafrechtliche Relevanz be-
kommen. 

Quelle | FG Köln, Urteil vom 17.12.2015, Az. 10 K 2322/13, unter 

www.iww.de, Abruf-Nr. 146302

KAPITALANLEGER

Darf die Bausparkasse Altverträge kündigen?
| Viele Bausparer haben noch hochverzinsliche Bausparverträge. Angesichts der Niedrigzinsphase 
gehen die Bausparkassen nun vermehrt dazu über, diese Altverträge zu kündigen. Dass eine Kündi-
gung nicht immer rechtens ist, zeigen zwei Entscheidungen des Oberlandesgerichts (OLG) Stuttgart. |
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�◼ Sachverhalt

Eine Bausparerin schloss 1999 zwei Bausparver-
träge ab, die 2001 zuteilungsreif wurden. Ein Bau-
spardarlehen nahm sie nicht in Anspruch. Der 
Zinssatz für das Bausparguthaben betrug jeweils 
2,5 % p. a. und konnte bei Verzicht auf das Bau-
spardarlehen oder Wahl eines höher verzinsli-
chen Bauspardarlehens um einen Bonuszins von 
2,0 % p. a. erhöht werden. Beide Verträge waren 
nur zu etwa Dreiviertel angespart. Anfang 2015 
kündigte die Bausparkasse die Bausparverträge. 

Dieser Fall weicht gegenüber dem am 30.3.2016 
ebenfalls vom OLG Stuttgart entschiedenen Fall 
insoweit ab, als die Bausparerin nach den Allge-
meinen Bedingungen für Bausparverträge nur bis 
zum Erreichen eines Mindestsparguthabens von 
50 % der Bausparsumme zur Ansparung ver-
pflichtet ist.

Eine Kündigung hielt das OLG in beiden Fällen 
für unberechtigt. Die Bausparkasse könne sich 

nicht auf § 489 Abs. 1 Nr. 2 BGB berufen, wonach 
ein Darlehensnehmer das Darlehen zehn Jahre 
nach dessen vollständigem Empfang kündigen 
könne. Die Vorschrift sei auf Bausparverträge in 
der Ansparphase nicht anwendbar. Der be-
zweckte Schutz von Darlehensnehmern treffe 
auf das Passivgeschäft der Bausparkassen nicht 
zu. Sie hätten bei der Zinsfestlegung eine uner-
wünscht lange Laufzeit ausschließen müssen. 

PRAXISHINWEIS | Das OLG Stuttgart ließ die 
Revision zu, weil die Frage der Anwendung des  
§ 489 Abs. 1 Nr. 2 BGB auf zuteilungsreife Bau-
sparverträge grundsätzliche Bedeutung hat und 
andere OLG (z. B. OLG Hamm) eine gegenteilige 
Auffassung vertreten.

Quelle | OLG Stuttgart, Urteil vom 4.5.2016, Az. 9 U 230/15 so-

wie Urteil vom 30.3.2016, Az. 9 U 171/15; OLG Hamm, Beschluss 

vom 30.12.2015, Az. 31 U 191/15

FREIBERUFLER UND GEWERBETREIBENDE

Doppelte Abschreibungen bei Bebauung eines  
Ehegattengrundstücks möglich 

| Bebaut ein Unternehmer-Ehegatte mit eigenen Mitteln ein auch dem Nichtunternehmer-Ehegat-
ten gehörendes Grundstück, wird der Nichtunternehmer-Ehegatte Eigentümer des auf seinen Mit-
eigentumsanteil entfallenden Gebäudeteils. Übertragen die Ehegatten das Grundstück später auf 
ihren Sohn, der den Betrieb des Vaters fortführt, kann dieser den Gebäudeteil der Mutter mit dem 
Teilwert einlegen und somit im Ergebnis doppelt abschreiben. Diese aktuelle Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs eröffnet – trotz der gemachten Einschränkungen – Gestaltungsmöglichkeiten. |

�◼ Sachverhalt

Im Streitfall hatte der Vater in den 60er Jahren 
mehrere Betriebsgebäude auf Grundstücken 
errichtet, die zur Hälfte auch seiner Ehefrau ge-
hörten. Auf seine Baukosten nahm er Abschrei-
bungen (Absetzungen für Abnutzungen) vor. 
1994 übertrug der Vater den Betrieb unentgelt-
lich auf seinen Sohn. Auch die betrieblich ge-
nutzten Grundstücke erhielt der Sohn unent-
geltlich.

Soweit es um die Übertragung von Wirtschafts-
gütern ging, die dem Vater gehörten, muss der 
Sohn die Buchwerte aus den Bilanzen des Va-
ters fortführen. 

Umstritten war hingegen die Behandlung der 
Gebäudeteile, die der Mutter gehörten. Der 
Sohn legte diese Gebäudeteile mit dem Teilwert 
in seinen Betrieb ein. Da der Teilwert allerdings 
erheblich höher war als der Restbuchwert, 
konnte er erneut hohe Abschreibungen auf die 
von seinem Vater schon nahezu abgeschriebe-
nen Gebäudeteile vornehmen. Diese rechtliche 
Beurteilung hat der Bundesfinanzhof nunmehr 
bestätigt. 

Zusammengefasst ergeben sich aus der Ent-
scheidung des Bundesfinanzhofs in derartigen 
Konstellationen insbesondere die folgenden 
Konsequenzen: 
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�� Bestehen keine abweichenden Vereinbarun-
gen zwischen den Eheleuten, wird der Nicht-
unternehmer-Ehegatte sowohl zivilrechtli-
cher als auch wirtschaftlicher Eigentümer 
des auf seinen Miteigentums anteil entfallen-
den Gebäudeteils. Dieser Gebäudeteil gehört 
zu seinem Privatvermögen. 

Beachten Sie | Wertsteigerungen sind er-
tragsteuerlich somit auch dem Nichtunter-
nehmer-Ehegatten zuzurechnen und ggf. im 
Rahmen eines privaten Veräußerungsge-
schäfts (Spekulationsfrist von zehn Jahren) 
zu berücksichtigen.

�� Der Bilanzposten, der den eigenen Bauauf-
wand des Unternehmers für die Gebäudeteile 
des anderen Ehegatten verkörpert, ist kei-
nem Wirtschaftsgut gleichzustellen. Somit 
kann der Unternehmer-Ehegatte die Steuer-
subventionen, die nur für Wirtschaftsgüter 
des Betriebsvermögens möglich sind, nicht 
nutzen (z. B. die erhöhten Sätze der linearen 
Abschreibung für Gebäude des Betriebsver-
mögens).

Quelle | BFH-Urteil vom 9.3.2016, Az. X R 46/14, unter www.

iww.de, Abruf-Nr. 185681

FREIBERUFLER UND GEWERBETREIBENDE

Steuererklärung: Trotz befürchtetem Datenausspähen  
keine Abgabe in Papierform 

| Das Finanzgericht Baden-Württemberg hat entschieden, dass Steuerpflichtige ihre Einkommen-
steuererklärung auch dann in elektronischer Form abgeben müssen, wenn sie Bedenken gegen die 
Sicherheit der Datenübertragung über das Internet hegen. |

�◼ Sachverhalt

Ein Ingenieur war selbstständig tätig. Da sein 
Jahresgewinn mehr als 410 EUR betrug, war er 
gesetzlich zur Abgabe der Einkommensteuerer-
klärung in elektronischer Form durch Datenfern-
übertragung verpflichtet. Unter Berufung auf die 
Enthüllungen des Whistleblowers Edward Snow-
den machte er geltend, dass jede Datenübermitt-
lung an das Finanzamt abgehört und verändert 
werden könne. Auch sei nicht auszuschließen, 
dass die von der Finanzverwaltung bereitgestellte 
Software, wenn sie auf dem Rechner des Steuer-
pflichtigen installiert wird, möglicherweise ein 
Eigenleben führen werde. Deshalb komme für ihn 
eine Übermittlung der Steuerdaten über das In-
ternet nicht infrage.

Das Finanzamt lehnte den Antrag des Steuer-
pflichtigen ab, ihm als Alternative die Abgabe der 
Steuererklärung in Papierform bzw. auf einer CD 
zu gestatten. Die hiergegen eingereichte Klage 
blieb ohne Erfolg.

Zwar sollen die Finanzbehörden einem Antrag 
auf Entbindung von der Pflicht zur Abgabe der 
Steuererklärung nach amtlich vorgeschriebe-
nem Datensatz durch Datenfernübertragung 

entsprechen, wenn dies für den Steuerpflichti-
gen wirtschaftlich oder persönlich unzumutbar 
ist. Das Finanzgericht Baden-Württemberg 
konnte im Streitfall aber weder eine wirtschaftli-
che noch eine persönliche Unzumutbarkeit fest-
stellen, sodass es die vom Finanzamt getroffene 
Ermessensentscheidung als rechtens ansah.

Insbesondere war es dem Steuerpflichtigen zu-
mutbar, ein befürchtetes Ausspähen seiner Da-
ten durch handelsübliche Sicherheitssoftware 
zu unterbinden. Die von der Finanzverwaltung 
kostenlos bereitgestellte Übermittlungssoft-
ware sei vom Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik zertifiziert worden und ge-
währleiste ein hinreichendes Maß an Datensi-
cherheit. Konkrete Sicherheitslücken seien 
nicht erkennbar.

Beachten Sie | Das Finanzgericht hat die Revi-
sion nicht zugelassen. Ob die vom Steuerpflichti-
gen eingelegte Nichtzulassungsbeschwerde er-
folgreich sein wird, muss bezweifelt werden.

Quelle | FG Baden-Württemberg, Urteil vom 23.3.2016, Az. 7 K 

3192/15, Az. NZB BFH VIII B 43/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 

185721



707-2016

MONATS-RUNDSCHREIBEN

GESELLSCHAFTER UND GESCHÄFTSFÜHRER VON KAPITALGESELLSCHAFTEN

Sonntags-, Feiertags- und Nachtzuschläge auch beim  
faktischen Geschäftsführer verdeckte Gewinnausschüttungen

| Sonntags-, Feiertags- und Nachtzuschläge (SFN-Zuschläge) führen nach einer Entscheidung des 
Finanzgerichts Münster nicht nur bei nominellen, sondern auch bei faktischen Geschäftsführern 
einer GmbH grundsätzlich zu verdeckten Gewinnausschüttungen. |

�◼ Sachverhalt

Die alleinige nominelle Geschäftsführerin einer 
GmbH, die eine Diskothek betreibt, war in den 
Streitjahren über 70 Jahre alt. Der Gesellschaf-
terbestand setzte sich aus ihr und ihrem Sohn 
zusammen, der bei der GmbH angestellt war. 
Sein Gehalt (einschließlich Tantiemen) entsprach 
der Höhe nach in etwa dem der Geschäftsführe-
rin. Da er häufig während der Nachtveranstal-
tungen tätig war, zahlte die GmbH ihm SFN-Zu-
schläge, die sie als steuerfrei behandelte. Solche 
Zuschläge erhielten auch die anderen Arbeitneh-
mer, nicht aber die Geschäftsführerin. Das Fi-
nanzamt sah den Sohn wegen seiner überragen-
den Stellung als faktischen Geschäftsführer an 
und behandelte die SFN-Zuschläge als verdeckte 
Gewinnausschüttungen – und zwar zu Recht, wie 
das Finanzgericht Münster entschied.

Erhält ein Geschäftsführer SFN-Zuschläge, 
sind diese regelmäßig als verdeckte Gewinn-
ausschüttungen anzusehen. Dies beruht auf 
dem Gedanken, dass ein Geschäftsführer not-
wendige Aufgaben auch außerhalb der übli-

chen Arbeitszeiten erledigen muss. Diese Ver-
mutung ist nach Ansicht des Finanzgerichts 
Münster auch auf einen faktischen Geschäfts-
führer zu übertragen. 

SFN-Zuschläge sind aber nicht ausnahmslos 
als verdeckte Gewinnausschüttungen zu quali-
fizieren. Nach der Rechtsprechung des Bun-
desfinanzhofs kann eine entsprechende Verein-
barung im Einzelfall durch überzeugende be-
triebliche Gründe gerechtfertigt sein, wenn sie 
geeignet sind, eine Veranlassung durch das 
Gesellschaftsverhältnis zu entkräften. So liegt 
insbesondere keine verdeckte Gewinnausschüt-
tung vor, wenn auch „gesellschaftsfremde“ Ar-
beitnehmer in vergleichbarer Position die Zu-
schläge erhalten. Im aktuellen Streitfall des 
Finanzgerichts Münster fehlte diese „ver-
gleichbare“ Position.

Quelle | FG Münster, Urteil vom 27.1.2016, Az. 10 K 1167/13 

K,G,F, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 185205; BFH-Urteil vom 

3.8.2005, Az. I R 7/05

UMSATZSTEUERZAHLER

Umsatzsteuerfreie Postdienstleistung nur bei  
Zustellung an sechs Arbeitstagen pro Woche

| Postdienstleistungen sind nur dann umsatzsteuerfrei, wenn sich der Unternehmer verpflichtet, 
Postsendungen an allen Werktagen und damit im Regelfall sechsmal wöchentlich zuzustellen. Dies 
hat der Bundesfinanzhof entschieden. |

Die Umsatzsteuerfreiheit für Universaldienst-
leistungen verlangt eine Postzustellung an 
sechs Arbeitstagen pro Woche. Stellt ein Unter-
nehmer nur an fünf Arbeitstagen pro Woche 
Post zu, erbringt er keine Universaldienstleis-
tungen und hat keinen Anspruch gegenüber 

dem Bundeszentralamt für Steuern auf Ertei-
lung der für die Steuerbefreiung erforderlichen 
Bescheinigung.

Quelle | BFH-Urteil vom 2.3.2016, Az. V R 20/15, unter www.

iww.de, Abruf-Nr. 186128
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UMSATZSTEUERZAHLER

Ab 2017: 19 % Umsatzsteuer auf Fotobücher

| Durch eine zolltarifliche Änderung ist für Fotobücher der umsatzsteuerliche Regelsteuersatz von 
19 % maßgebend. Allerdings hat das Bundesfinanzministerium nun eine Übergangsregelung ge-
schaffen. |

Für vor 2017 ausgeführte Lieferungen und inner-
gemeinschaftliche Erwerbe von Fotobüchern 
wird es auch für Zwecke des Vorsteuerabzugs 
des Leistungsempfängers nicht beanstandet, 

wenn der Unternehmer diese Umsätze dem er-
mäßigten Steuersatz (7 %) unterwirft.
Quelle | BMF-Schreiben vom 20.4.2016, Az. III C 2 - S 

7225/12/10001, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 185652

ARBEITGEBER

Gesetzgebung: Bundesregierung plant steuerliche Förderung 
der Elektromobilität

| Das Bundeskabinett hat am 18.5.2016 den Regierungsentwurf des Gesetzes zur steuerlichen För-
derung von Elek tromobilität im Straßenverkehr beschlossen. Hervorzuheben sind die Maßnahmen 
im Bereich der Lohnsteuer. |

Vorgesehen ist eine Steuerbefreiung für vom Ar-
beitgeber gewährte Vorteile für das elektrische 
Aufladen eines privaten Elektrofahrzeugs oder 
Hybridelektrofahrzeugs im Betrieb des Arbeitge-
bers und für die zur privaten Nutzung überlasse-
ne betriebliche Ladevorrichtung.

Ferner soll der Arbeitgeber die Möglichkeit er-
halten, geldwerte Vorteile aus der unentgeltli-
chen oder verbilligten Übereignung der Lade-
vorrichtung und Zuschüsse pauschal mit 25 % 
Lohnsteuer zu besteuern. 

Die Regelungen stehen unter der Bedingung, 
dass die Vorteile zusätzlich zum ohnehin ge-

schuldeten Arbeitslohn erbracht werden. Zu-
dem sollen sie befristet sein – und zwar für den 
Zeitraum vom 1.1.2017 bis zum 31.12.2020.

Beachten Sie | Zusätzlich sind Entlastungen 
bei der Kraftfahrzeugsteuer geplant. Bei erst-
maliger Zulassung reiner Elektrofahrzeuge gilt 
seit dem 1.1.2016 bis zum 31.12.2020 eine fünfjäh-
rige Kraftfahrzeugsteuerbefreiung. Diese soll 
rückwirkend zum 1.1.2016 auf zehn Jahre verlän-
gert werden. 

Quelle | Gesetzentwurf der Bundesregierung zur steuerlichen 

Förderung von Elektromobilität im Straßenverkehr vom 

18.5.2016

ABSCHLIESSENDE HINWEISE

Broschüre mit Steuertipps für Schüler und Studierende

| Viele Schüler oder Studenten arbeiten in den Ferien oder ihrer Freizeit. Dabei stellt sich oft die 
Frage, ob die Einnahmen zu versteuern sind und wenn ja, ob die entrichteten Steuern über eine 
Steuererklärung erstattet werden können. Antworten liefert ein Faltblatt des Finanzministeriums 
Nordrhein-Westfalen (unter www.iww.de/sl1882). |
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Verzugszinsen
| Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1.1.2002 der Basiszinssatz nach § 247 BGB 
anzuwenden. Die Höhe wird jeweils zum 1.1. und 1.7. eines Jahres neu bestimmt. |

Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1.1.2016 bis 
zum 30.6.2016 beträgt -0,83 Prozent. 

Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen:

�� für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB):  
4,17 Prozent

�� für den unternehmerischen Geschäftsver-
kehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 8,17 Prozent*

* für Schuldverhältnisse, die vor dem 29.7.2014 
entstanden sind: 7,17 Prozent.

Die für die Berechnung der Verzugszinsen an-
zuwendenden Basiszinssätze betrugen in der 
Vergangenheit:

�◼ Berechnung der Verzugszinsen
Zeitraum Zins

vom 1.7.2015 bis 31.12.2015 -0,83 Prozent

vom 1.1.2015 bis 30.6.2015 -0,83 Prozent

vom 1.7.2014 bis 31.12.2014 -0,73 Prozent

vom 1.1.2014 bis 30.6.2014 -0,63 Prozent

vom 1.7.2013 bis 31.12.2013 -0,38 Prozent

vom 1.1.2013 bis 30.6.2013 -0,13 Prozent

vom 1.7.2012 bis 31.12.2012 0,12 Prozent

vom 1.1.2012 bis 30.6.2012 0,12 Prozent

vom 1.7.2011 bis 31.12.2011 0,37 Prozent

vom 1.1.2011 bis 30.6.2011 0,12 Prozent

vom 1.7.2010 bis 31.12.2010 0,12 Prozent

vom 1.1.2010 bis 30.6.2010 0,12 Prozent

ABSCHLIESSENDE HINWEISE

Steuern und Beiträge Sozialversicherung: 
Fälligkeitstermine in 07/2016
| Im Monat Juli 2016 sollten Sie insbesondere folgende Fälligkeitstermine beachten: |

Steuertermine (Fälligkeit):
�� Umsatzsteuer (Monatszahler): 11.7.2016

�� Lohnsteuer (Monatszahler): 11.7.2016

Bei einer Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage vor dem 
Fälligkeitstermin vorliegen. 

Beachten Sie | Die für alle Steuern geltende 
dreitägige Zahlungsschonfrist bei einer verspä-
teten Zahlung durch Überweisung endet am 

14.7.2016. Es wird an dieser Stelle nochmals da-
rauf hingewiesen, dass diese Zahlungsschonfrist 
ausdrücklich nicht für Zahlung per Scheck gilt.

Beiträge Sozialversicherung (Fälligkeit):
Sozialversicherungsbeiträge sind spätestens 
am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 
Monats fällig, für den Beitragsmonat Juli 2016 
am 27.7.2016.


